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2.

Helfen und Retten

Der Zivilschutz ist in unserem Lande in zwei guten Gesetzen verankert, über
deren Erfüllung das Bundesamt für Zivilschutz im EJPD und die zuständigen
kantonalen Instanzen wachen. Damit ist es aber noch nicht getan. Es geht
darum, diese Gesetze mit Leben zu erfüllen und nicht einfach als Pflichtübung
zu betrachten. Jeder Einwohner unseres Landes sollte aus innerer Überzeugung

zum Zivilschutz stehen und ihn in unserer Zeit als eine Hilfe verstehen, die
in Kriegs- und Katastrophenlagen von Mensch zu Mensch gereicht wird.
Der Zivilschutz ist primär eine Säule unserer Gesamtverteidigung und auf einen
möglichen Kriegsfall ausgerichtet. Unter vielen Katastrophen, die unser Land
mannigfach auch mitten im Frieden bedrohen, ist der Krieg — vor allem ein
Krieg mit Kernwaffen - die grösste der Katastrophen, die uns treffen kann.
Dieser Ernstfall, wollen wir überleben und weiterleben, lässt keine billigen
Improvisationen zu. Wir alle, Frauen, Männer und Jugendliche, haben die
humanitäre und sittliche Verpflichtung, uns darauf gründlich vorzubereiten.
Dazu sollte auch für jedermann die Beschaffung des Notfallausweises des
Interverbandes für Rettungswesen (IVR) gehören. Er ist von der Schweiz.
Sanitätsdirektorenkonferenz anerkannt und empfohlen und ist in jeder Apotheke oder
Drogerie für Fr. l.-zu erwerben.
Darüber hinaus gibt es im Rahmen der Sektionen des Schweizerischen Bundes
für Zivilschutz, des Schweizerischen Roten Kreuzes, der Samaritervereine, der
Schweiz. Lebensrettungs-Gesellschaft und vieler anderer Rettungsorganisationen,

die im Dachverband IVR zusammengefasst sind, zahlreiche Möglichkeiten,
sich im Sinne eines freiwilligen ausserdienstlichen Einsatzes im Helfen und
Retten schon heute zu üben. Die hierbei erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

sind im Dienste der Gemeinschaft von unschätzbarem Wert und helfen
mit, bei kleineren und grösseren Unglücksfällen im eigenen Heim oder Lebenskreis

helfen zu können und Schlimmeres zu verhüten. Sich und andern helfen
zu können ist dann eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Erhaltung von
Leben und Gesundheit, wenn die dafür bestimmten öffentlichen Institutionen
und Einrichtungen bei grösseren Katastrophen nur in den Schwerpunkten und
bei vordringlichen Fällen eingreifen können. Ein altes Sprichwort sagt «Spare
in der Zeit so hast du in der Not». Es geht heute auch darum, jetzt Helfen und
Retten zu lernen, um für jeden Notfall gerüstet zu sein.

Dr. Walter Meng, Aarau
Präsident Interverband für Rettungswesen
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